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Kurztitel 
 
2. Änderung der Parkgebührenordnung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die 2. Änderung der Parkgebührenordnung Tarifgebiet „Rot/Übriges 
Stadtgebiet“ in Tarifgebiet „Grün/Übriges Stadtgebiet“ 
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Finanzielle Auswirkungen 
 

Organisationseinheit  6166 Pflichtaufgabe x ja  nein 
 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
 54601000  ja, Nr.  x nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 
2010 JA  NEIN x 

 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:  TB 6166 

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto veranschlagt Bedarf 

20...     
20...     
20...     
20...     
Summe:  

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto veranschlagt Bedarf 

2010 3.170.800 61660000 43217000 x  
2011 3.170.800 61660000 43217000 x  
2012 3.170.800 61660000 43217000 x  
2013 3.170.800 61660000 43217000 x  
Summe:         12.683.200 

Die Änderung der Parkgebührenordnung wird keine Mehrerträge nach sich ziehen. 
B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto veranschlagt Bedarf 

20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto veranschlagt Bedarf 

gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto Zugang Abgang 
20…           
 
federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich 

Sachbearbeiter 
Dirk Treptow 

Unterschrift AL / FBL 
Thorsten Gebhardt 

 
Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r)  

Dr. Scheidemann 
Unterschrift 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle 04.10.2010 
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Begründung: 
 
Die 2. Änderung der Parkgebührenordnung der Landeshauptstadt Magdeburg ist erforderlich, da 
nach Umsetzung des Beschlusses zur Drucksache DS0500/07 „Zuordnung der neuen Parkgebiete in 
die Tarifzonen Blau und Rot“ festgestellt wurde, dass eine Aufteilung von drei Tarifstaffelungen 
auf nur zwei farbige Tarifgebiete nicht praktikabel ist. 
 
Zum Einen führt es beim Kraftfahrer zu Irritationen, wenn er mit einem gelösten Parkschein aus 
dem Tarifgebiet „Rot/Übriges Stadtgebiet“ nicht im ebenfalls rot markierten Gebiet „Rot/Erwei-
tertes Stadtzentrum“ bis zum Ablauf der auf dem Parkschein ausgewiesenen Frist parken darf, zum 
Anderen kommt es zu Einnahmeverlusten durch jene Kraftfahrer, welche bewusst im 
preisgünstigeren Gebiet einen Parkschein ziehen, um damit im citynahen teueren roten Gebiet zu 
parken. 
 
Da mit Einführung des Flexitickets die Parkscheine nicht mehr mit der Standortbezeichnung 
bedruckt werden, ist es bei dem oben geschilderten Umstand für die Verkehrsüberwacher des 
Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung nahezu unmöglich, die Falschparker in den jeweiligen 
roten Parkzonen zu ermitteln. 
 
Nur durch nachfolgend dargestellte Änderung der farblichen Markierung des Gebietes „Rot/Übriges 
Stadtgebiet“ in „Grün“,  können für jeden Kraftfahrer und für den Fachbereich Bürgerservice und 
Ordnung verständliche bzw. klare Zuordnungen geschaffen werden. 
 
 
 
1. Tarifgebiet „Blau/Stadtzentrum“   
 

Gebührenpflicht 

Mo. – Fr. 08:00 – 20:00 Uhr 
Sa. 08:00 – 18:00 Uhr 

Gebühren 
15 Minuten 0,20 Euro 
30 Minuten 0,50 Euro 
1 Stunde 1,00 Euro 
1,5 Stunden 1,50 Euro 
2 Stunden 2,00 Euro 
...  
12 Stunden 12,00 Euro 
 
Höchstparkdauer: 12 Stunden 
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2. Tarifgebiet „Rot/Erweitertes Stadtzentrum“ 
 
 

Gebührenpflicht 

Mo. – Fr. 08:00 – 20:00 Uhr 
Sa. 08:00 – 18:00 Uhr 

Gebühren 
15 Minuten 0,20 Euro 
1 Stunde 0,50 Euro 
2 Stunden 1,50 Euro 
3 Stunden 2,00 Euro 
4 Stunden 2,50 Euro 
5 – 12 Stunden 3,00 Euro 
 
 
3. Tarifgebiet „Grün/Übriges Stadtgebiet“  
  (alt – Rot/Übriges Stadtgebiet) 
 
 

Gebührenpflicht 

Mo. – Fr. 08:00 – 20:00 Uhr 
Sa. 08:00 – 18:00 Uhr 

Gebühren 
15 Minuten 0,20 Euro 
1 Stunde 0,50 Euro 
2 Stunden 1,00 Euro 
3 – 12 Stunden 1,50 Euro 
 
 
Anmerkung: 
 
Der Gesetzestext der Parkgebührenordnung der Landeshauptstadt Magdeburg wird nicht verändert. 
Es soll lediglich eine namentliche Umbenennung des Tarifgebietes erfolgen. 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 -  2. Änderung der Parkgebührenordnung 
Anlage 2 -  Tarifgebiete  
 
 
 
 
 




